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Am 18. Juli 2013 hat die Große Kammer des Gerichtshofs der Europäischen Union
die Rechtsmittel der Union des associations européennes de football (UEFA) und
der Fédération internationale de football association (FIFA) zurückgewiesen, durch
die die Urteile des Gerichts der Europäischen Union in der Rechtssache T-55/08
UEFA gegen Kommission [2011] sowie in der Rechtssache T-385/07 FIFA gegen
Kommission [2011] aufgehoben werden sollten (siehe IRIS 2011-3/3). Die Große
Kammer bestätigte die Entscheidungen des Gerichts und der Europäischen
Kommission im Hinblick auf die Vereinbarkeit der durch das Vereinigte Königreich
und Belgien auf Grundlage von Artikel 3a Abs. 1 der Richtlinie Fernsehen ohne
Grenzen (Fernsehrichtlinie) getroffenen Maßnahmen mit dem
Gemeinschaftsrecht.

Artikel 3a Abs. 1 der Fernsehrichtlinie (zwischenzeitlich ersetzt durch Artikel 14
der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste) gestattet jedem Mitgliedstaat,
Listen der Ereignisse zu erstellen, die aufgrund ihrer erheblichen
gesellschaftlichen Bedeutung von einer Exklusivübertragung ausgeschlossen sind,
wenn diese einem wesentlichen Teil der Öffentlichkeit in diesem Mitgliedstaat die
Möglichkeit nähme, die Ereignisse durch Live-Übertragung oder zeitverzögerte
Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen zu verfolgen. Die FIFA und die UEFA
lehnten die Erfassung sämtlicher Spiele der Schlussrunde der
Fußballweltmeisterschaft (Weltmeisterschaft) und der Fußballeuropameisterschaft
(EURO) in der Liste mit der Begründung ab, dass nicht all diese Spiele als von
erheblicher Bedeutung für die Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich und in
Belgien angesehen werden könnten.

Der Gerichtshof der Europäischen Union wies die Rechtsmittel insgesamt zurück.
In einer Begründung, die der durch das Gericht vorgebrachten Begründung
ähnelt, stellte die Große Kammer fest, dass Artikel 3a Abs. 1 der Fernsehrichtlinie
wichtige Rechte und Freiheiten einschränkt, darunter das Eigentumsrecht und die
Wettbewerbsfreiheit. Die Große Kammer bestätigte jedoch, dass diese
Einschränkungen durch das Recht auf Information und die Gewährleistung des
Zugangs zu Übertragungen bedeutender Ereignisse im frei empfangbaren
Fernsehen für ein breites Publikum gerechtfertigt sind. Des Weiteren stellte der
Gerichtshof der Europäischen Union fest, dass die Mitgliedstaaten bei der
Festlegung der Ereignisse, denen eine erhebliche gesellschaftliche Bedeutung
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beigemessen wird, über einen großen Ermessensspielraum verfügen, wohingegen
der Handlungsspielraum der Kommission diesbezüglich begrenzt ist.

Bis zu einem gewissen Grad schloss sich das Gericht der von FIFA und UEFA
vorgetragenen Argumentation an. Die Weltmeisterschaft und die
Europameisterschaft sind in der Tat als Ereignisse zu betrachten, die in
verschiedene Spiele bzw. Phasen aufteilbar sind, wobei nicht alle Begegnungen
zwangsläufig als Ereignisse von erheblicher Bedeutung für die Öffentlichkeit in
einem bestimmten Mitgliedstaat eingestuft werden können. Daher müssen
Mitgliedstaaten begründen, warum diese Turniere für die gesamte Gesellschaft
als von erheblicher Bedeutung betrachtet werden. Dessen ungeachtet schloss
sich die Große Kammer in ihrer Schlussfolgerung dem Gericht dahingehend an,
dass sämtliche Spiele in der Endphase der Fußballweltmeisterschaft und der
Fußballeuropameisterschaft genügend Aufmerksamkeit auf sich ziehen, um als
Ereignisse von erheblicher Bedeutung zu gelten.

Judgment of the Court of Justice of the European Union, Grand Chamber,
case C-201/11, 23 August 2013

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db94217
0ad344542e49456812348bd4929.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuLbNz0?text=&docid=
140466&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7248
324

Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union, Große Kammer, Rechtssache C-
201/11, 23. August 2013

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db94217
0ad344542e49456812348bd4929.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuLbNz0?text=&docid=
140466&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=724
8324

Judgment of the Court of Justice of the European Union, Grand Chamber,
case C-204/11, 23 August 2013

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=140467&pageInd
ex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7248711

Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union, Große Kammer, Rechtssache C-
204/11, 23. August 2013

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=140467&pageInd
ex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7248711

Judgment of the Court of Justice of the European Union, Grand Chamber,
case C-205/11, 23 August 2013
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db942170ad344542e49456812348bd4929.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuLbNz0?text=&docid=140466&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7248324
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=140469&pageInd
ex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7249171

Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union, Große Kammer, Rechtssache C-
205/11, 23. August 2013

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=140469&pageInd
ex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7249171
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